
— Fragerecht (§ 229 Abs. 2)
— Beweisantragsrecht (§ 223)
— Antragsrecht auf Unterbrechung der 

Hauptverhandlung bei Erweiterung der 
Anklage bzw. veränderter Rechtslage 
(§ 236 Abs. 2, § 257 Abs. 3)

— Schlußvortragsrecht (§ 238)
— Recht zur Mitwirkung am Rechtsmittel- 

verfahren (§ 296).
All diese Rechte haben der gesellschaft

liche Ankläger und der gesellschaftliche Ver
teidiger in Wahrnehmung ihrer jeweiligen 
spezifischen Funktion zu nutzen.

Die sachkundige Wahrnehmung der 
Rechte durch einen gesellschaftlichen Ver
teidiger setzt die gründliche Information 
über den vorliegenden Sachverhalt und die 
Belehrung über ihre Rechte durch die Or
gane der Strafrechtspflege voraus. Dies ist 
bereits Voraussetzung für eine sachkundige 
Entscheidung eines gesellschaftlichen Or
gans oder Kollektivs über die Beauftragung 
des gesellschaftlichen Anklägers oder Ver
teidigers und stellt eine wichtige Bedingung 
für deren effektives Auftreten in der ge
richtlichen Hauptverhandlung dar. Auf der 
Grundlage von § 54 Abs. 3 sind besonders 
hervorzuheben
— die Pflicht aller Organe der Strafrechts

pflege, die gesellschaftlichen Organe und 
Kollektive über den Sachverhalt, über 
die Voraussetzungen der Beauftragung 
und die Rechte und Aufgaben gesell
schaftlicher Ankläger und gesellschaft
licher Verteidiger zu unterrichten (§ 102 
Abs. 3 und § 207)

— die Pflicht des Gerichts, dem gesell
schaftlichen Ankläger oder gesellschaft
lichen Verteidiger nach dessen Zulas
sung Akteneinsicht zu gewähren (§ 54 
Abs. 3)

— die Pflicht des Gerichts zur Ladung des 
gesellschaftlichen Anklägers bzw. Ver
teidigers zur Hauptverhandlung erster 
Instanz unter Beifügung des Zulassungs
beschlusses und einer Belehrung über 
seine Aufgaben und Rechte (§ 207)

— die Pflicht des Gerichts, den gesellschaft
lichen Ankläger und Verteidiger zur 
Rechtsmittelverhandlung zu laden, wenn 
das Rechtsmittelgericht eine eigene Be
weisaufnahme durchführen will. Andern
falls ist der gesellschaftliche Ankläger

und Verteidiger von dem Termin recht
zeitig zu benachrichtigen (§ 296).
Da der Ausgangspunkt für die Tätigkeit 

des gesellschaftlichen Anklägers und Ver
teidigers und zugleich auch ihr Haupttätig
keitsfeld im Strafverfahren die gerichtliche 
Hauptverhandlung ist, muß ihre Teilnahme 
an dieser unbedingt gesichert werden. Bei 
nicht ordnungsgemäßer Ladung eines vom 
Gericht zugelassenen gesellschaftlichen An
klägers oder Verteidigers ist die Hauptver
handlung zu unterbrechen bzw. zu vertagen. 
Erscheint trotz ordnungsgemäßer Ladung 
der gesellschaftliche Ankläger oder Vertei
diger nicht, ist der Gesichtspunkt der Wahr
heitsfeststellung und Wirksamkeit des Straf
verfahrens das entscheidende Kriterium für 
die Beschlußfassung über eine Unterbre
chung bzw. Vertagung der Hauptverhand
lung. Nur wenn die Wirksamkeit des Straf
verfahrens durch die Abwesenheit des ord
nungsgemäß geladenen gesellschaftlichen 
Anklägers oder Verteidigers nicht wesent
lich beeinträchtigt wird, darf die Hauptver
handlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt 
werden.30 Besondere Sorgfaltspflichten ob
liegen dem Gericht dann, wenn bereits in 
Vorbereitung der gerichtlichen Hauptver- 
handlung bekannt wurde, daß ein gesell
schaftlicher Ankläger oder Verteidiger an 
der Mitwirkung in der Hauptverhandlung 
verhindert sein wird.31

Die Mitwirkung gesellschaftlicher Anklä
ger und Verteidiger dient — ebenso wie auch 
die der Kollektivvertreter — nicht allein 
einer gerechten und überzeugenden Ent
scheidungsfindung. Sie haben auch an der 
Beseitigung der im Strafverfahren festge
stellten Ursachen und Bedingungen von 
Straftaten, an der Erziehung von Rechtsver
letzern und der Mobilisierung aller Bürger 
zum Kampf gegen die Kriminalität und zu 
ihrer Verhütung mitzuwirken. Nach Ab
schluß der Hauptverhandlung sollen die Be
auftragten vor ihrem gesellschaftlichen Or
gan oder Kollektiv — und erforderlichenfalls 
auch vor anderen Gremien — allein oder 
gemeinsam mit einem Richter oder Staats-

30 Vgl. „BG Dresden, Urteil vom 17. 2. 1969 
(und Anmerkung von R. Schindler/H. Pom
poes)", Neue Justiz, 1969/13, S. 411 f.

31 Vgl. „OG-Urteil vom 24. 4. 1970", a. a. O., 
S. 221.
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